
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/6/27 89/04/0077
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/04 Berufsausbildung

Norm

BAG 1969 §32 Abs1;

VStG §44a lita;

VStG §44a Z1;

Rechtssatz

Tatbestandselement der Verwaltungsübertretungen nach § 32 Abs 1 BAG ist das Befugtsein, einen Lehrling im Sinne

dieses Bundesgesetzes auszubilden. Die Verwirklichung dieses Tatbestandselementes ist nach § 44 a lit a VStG im

Spruch des Straferkenntnisses zum Ausdruck zu bringen.

Schlagworte

Mängel im Spruch Fehlen von wesentlichen Tatbestandsmerkmalen
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